
31. Jahrgang Freitag, den 6. Dezember 2024 Nr. 12

Veilsdorfer
Anzeiger
Amtsblatt
für die Gemeinde VeilsdorfP

O
S

TA
K

T
U

E
LL

 –
 A

lle
 H

au
sh

al
te

UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR 2025

WÜNSCHT IHNEN 
IHR BÜRGERMEISTER STEFAN ULLRICH

Frohliche 
Weihnachten



Veilsdorfer Anzeiger - 2 - Nr. 12/2024

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Gemeinderates
BESCHLUSS Nr. 49/2024 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Bestätigung der Niederschrift zur 
GR-Sitzung vom 02.10.2024
Der Gemeinderat bestätigt in seiner Sitzung am 29.10.2024 die 
Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 02.10.2024.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 50/2024 des Gemeinderates Veilsdorf
Beschlussgegenstand: 2. Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Veilsdorf vom 10.10.2022
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 29.10.2024 die 
als Anlage beigefügte 2. Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Veilsdorf vom 10.10.2022. Die Anlage ist Bestandteil des 
Beschlusses.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 51/2024 des Gemeinderates Veilsdorf
Beschlussgegenstand: 1. Änderung der Gebührensatzung 
zur Friedhofssatzung der Gemeinde Veilsdorf vom 22.05.2023
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 29.10.2024 
die als Anlage beigefügte 1. Änderung der Gebührensatzung zur 
Friedhofssatzung der Gemeinde Veilsdorf vom 22.05.2023. Die 
Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 52/2024 des Gemeinderates Veilsdorf
Beschlussgegenstand: Außerplanmäßige Ausgaben für 
Kauf und Aufstellung eines Spielgerätes auf dem öffentli-
chen Spielplatz im Ortsteil Hetschbach der Gemeinde Veils-
dorf
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 29.10.2024 au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Kauf und Aufstellung eines Spiel-
gerätes auf dem öffentlichen Spielplatz im Ortsteil Hetschbach 
der Gemeinde Veilsdorf in Höhe von 10.000,00 Euro auf die HH-
Stelle 2.46080.93500.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 53/2024 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Überplanmäßige Ausgaben für die 
Sanierung der WC-Anlage und der Gebäude am Festplatz 
„Eichig“ in Veilsdorf
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 29.10.2024 
die überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der WC-Anlage 
und der Gebäude am Festplatz „Eichig“ in Veilsdorf in Höhe von 
50.800,00 Euro auf die HH-Stelle 2.58000.94000.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 54/2024 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Terminfestlegung zur Vergabe der 
Bauleistungen Einbau Kinderplanschbecken im Freibad 
Kloster Veilsdorf
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 29.10.2024 die 
Vergabe der Bauleistungen zum Einbau des Kinderplanschbe-
ckens im Freibad Kloster Veilsdorf am 11.11.2024 im Gemeinde-
rat durchzuführen.

Veilsdorf, den 29.10.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 55/2024 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Vergabebeschluss zum Einbau  
Kinderplanschbecken im Freibad Kloster Veilsdorf - Los 3 - 
Erd- und Rohbauarbeiten
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 11.11.2024 die 
Vergabe der Bauleistung: Einbau Kinderplanschbecken im Frei-
bad Kloster Veilsdorf - Los 3 - Erd- und Rohbauarbeiten an die 
Firma:
Giessler Nachfolger Hoch- und Tiefbau GmbH, Themar.
Die Firma Giessler Nachfolger Hoch- und Tiefbau GmbH legte 
das gesamtwirtschaftlichste Angebot dem Vergabevorschlag ent-
sprechend vor.
Der Bruttoauftragswert beträgt 48.969,21 EUR. Die Deckung er-
folgt über die HH-Stelle 2.57000.95000 und ist gewährleistet.

Veilsdorf, den 11.11.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 56/2024 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Vergabebeschluss zum Einbau Kin-
derplanschbecken im Freibad Kloster Veilsdorf - Los 4 - 
Schwimmbadtechnik
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 11.11.2024 die 
Vergabe der Bauleistung: Einbau Kinderplanschbecken im Frei-
bad Kloster Veilsdorf - Los 4 - Schwimmbadtechnik an die Firma:
Wintersteiner Schwimmbadtechnik GmbH, 99880 Walters-
hausen.
Die Firma Wintersteiner Schwimmbadtechnik GmbH legte ein 
gesamtwirtschaftliches Nebenangebot dem Vergabevorschlag 
entsprechend vor.
Der Bruttoauftragswert beträgt 54.686,12 EUR.
Die Deckung erfolgt über die HH-Stelle 2.57000.95000 und ist 
gewährleistet.

Veilsdorf, den 11.11.2024
S.Ullrich - Bürgermeister  Siegel
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THÜRINGER 
TIERSEUCHENKASSE 
___________________________ 
 

 Anstalt des  
öffentlichen Rechts 
____________________________ 
 

 
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die  

Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2025 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 16. Oktober 2024 
folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2025 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Pferde, Esel, Maultiere und  

Maulesel  
 
je Tier 4,90 Euro 

   2. 
 

Rinder einschließlich Bisons, Wisente und  
Wasserbüffel 
 2.1 Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro  

 2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro 
 Absatz 4 bleibt unberührt  

   3. Schafe und Ziegen  
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro  
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,00 Euro 
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 2,00 Euro 
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro  
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro 
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro 
   
4. Schweine  
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung 

 
 

4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,35 Euro 
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,25 Euro 
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg  
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach er-

ster Belegung 
je Tier 0,75 Euro 

4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach erster 
Belegung 

je Tier 0,90 Euro 

4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg 
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 1,10 Euro 
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,35 Euro 
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.  

 

 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2025 keine  
Beiträge erhoben. 
 
(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam 
versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 
1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. 
Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer 
ist, gelten die Regelungen dieser Satzung für den Eigentümer. 
 
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde,  
unterliegen nicht der Beitragspflicht.  
 
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter 
von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro ermä-
ßigt, wenn der Tierhalter 

vom 28. Novem-
ber 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt und im Vor-
jahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des Programms 
durchführte und die nach den Nummern 3 und 5 des Programms 
festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes und 
zum Tierverkehr eingehalten hat.  

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird 
je Tier um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter zur 
Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), 
Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor Infektionen mit Viren 
des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS) , teilnimmt, im Vorjahr die dort festgelegten Untersuchun-
gen mit ausschließlich negativen Ergebnissen durchgeführt hat 
und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.  

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn:  

1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im Ergebnis der 
Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung in 
die Kategorie I eingestuft worden ist oder 

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der  
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß dem 
zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thü-
rin  vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022  
S. 1581) als  gilt und im Vorjahr auf 
der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft worden ist.  

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumu-
lativ gewährt werden.   
 
(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Ein-
haltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie die 
Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Num-
mer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind der Tier-
seuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2025 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Ab-
satz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitrags-
satz, soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-
satz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 
6 nachgewiesen wird.  
 
 
 
 

   5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro 
   6. Geflügel 
6.1 Legehennen über 18 Wochen 

und Hähne 
 
je Tier 0,07 Euro 

6.2 Junghennen bis 18 Wochen, 
einschließlich Küken 

 
je Tier 0,03 Euro 

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschließlich 
Küken 

 
je Tier 0,03 Euro 

6.4 Enten, Gänse und Truthühner  
einschließlich Küken 

 
je Tier 0,20 Euro 

   7. Tierbestände von 
Viehhändlern 

vier v. H. der umgesetzten Tiere 
des Vorjahres (nach § 2 Abs. 7) 

8. 
Der Mindestbeitrag beträgt für je-
den beitragspflichtigen Tierhalter 
insgesamt  

18,00 Euro  
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§ 2 
 

(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2025 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten Bie-
nenvölker maßgebend.  
 
(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der Ka-
tegorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen Erhe-
bungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art 
und die Zahl sowie den Standort der bei ihm am Stichtag vorhan-
denen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2024 ein-
gewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Aufgabe der 
Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder im elektroni-
schen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tierseuchen-
kasse zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen Meldever-
fahren ist die Angabe und Authentifizierung einer E-Mail-Adresse 
erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entspre-
chender Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektro-
nische Meldung abzugeben. 
 
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in einem 
Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tierseu-
chenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt 
auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem Stichtag 
die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgeborenen 
Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Ge-
flügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden 
Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.  
 
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein  
gemeldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in 
denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vor-
übergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann auf 
schriftlichen oder elektronischen Antrag des Tierhalters von einer 
Beitragsveranlagung abgesehen werden, wenn für diese Tiere der 
Tierhalter seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer ande-
ren Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsge-
setzes für das Jahr 2025 nachgekommen ist. Der Antragstellende 
hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Mel-
deverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer 
Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befreiung 
nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nach-
zucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen 
der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die Tierseu-
chenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen. 
 
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2025 keinen amtlichen  
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind 
verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 
2025 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu mel-
den.  
 
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils 
maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder 
nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der 
Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig ermit-
telten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung 
nutzen. 
 
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und 
des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2025 zu melden. 
Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler 
im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Per-
sonen, die  
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und  
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese 
      Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben. 

§ 3 
 

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach 
§ 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 
werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in vol-
ler Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 Bei-
träge resultieren, durch die der bereits entrichtete Mindestbeitrag 
nicht überschritten wird, wird kein gesonderter Beitragsbescheid 
erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung 
des Bestandes erfolgt nicht. 
 

§ 4 
 

(1) Für Tierhalter, die schuldhaft  

1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-
stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder 

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,  

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf  
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 
TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der  
Tierseuchenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 
und 2 TierGesG bleibt unberührt.  

 
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse 
kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse 
im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach  
§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach 
§ 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschul-
deten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, Säum-
niszuschläge) beglichen hat. 
 
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der 
nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden,  
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird. 
 

§ 5 
 
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten je-
weils für alle Geschlechter. 
 

§ 6 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  
 
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 
16. Oktober 2024 beschlossene Satzung der Thüringer  
Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbei-
trägen für das Jahr 2025 wurde in vorstehender Fassung mit 
Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie vom 22. Oktober 2024 gemäß  
§ 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG 
genehmigt. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Jena, 25. Oktober 2024 
 
 
 
Prof. Dr. Karsten Donat 
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse 
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Nutzung gemeindeeigener Objekte
Wir weisen darauf hin, dass alle Nutzungen von gemeinde-
eignen Räumen in Goßmannsrod, Heßberg, Hetschbach,  
Schackendorf und Veilsdorf sowohl von Privatpersonen als 
auch Vereinen im Sekretariat der Gemeindeverwaltung Veilsdorf 
(Tel.: 03685-68660) anzumelden sind.

Die Schlüsselausgabe erfolgt ausschließlich durch das Se-
kretariat der Gemeindeverwaltung. Bei Entgegennahme der 
Schlüssel ist gleichzeitig eine Kaution in Höhe der jeweiligen 
Tagesmiete zu entrichten.

Die Gebühr für den Versammlungsräume / Markthütte ist bei 
Schlüsselabholung zu entrichten (Veilsdorf, Bauhof + Rinklin-
raum 50,00 € + 12,00 € Nebenkosten = 62,00 € // Markthütte 
50,00 € für einen Tag inkl. Transport durch den Bauhof - jeder 
weiterer Tag 30,00 €).
Bei folgenden Räumlichkeiten wird die Grundgebühr nachträg-
lich bei der Betriebskosten-Abrechnung mit in Rechnung gestellt:

- Rathaussaal Veilsdorf und Gemeindezentrum Heßberg 
(125,00 € / Tag + NK)

- Kochschule Heßberg, Alte Schule Hetschbach, Generati-
onentreff Goßmannsrod und Dorfscheune Schackendorf 
(100,00 € / Tag + NK)

- Eichigt (50,00 € / Tag + je zusätzliche Hütte 20 € / Tag + 
NK)

Die Schlüsselrückgabe hat nach Beendigung der Reini-
gungsarbeiten sofort zu erfolgen!
Die Kaution wird bei einwandfreiem Zustand des Objektes und 
Schlüsselrückgabe zurückgezahlt.

Andere Räumlichkeiten (Feuerwehr) sind für Feierlichkeiten 
nicht nutzbar!

Stefan Ullrich
Bürgermeister

Wichtige Info von der Kasse!

Künftige Zahlungen an die Gemeinde Veilsdorf bitte 
nur auf folgende Konten leisten:

Kreissparkasse Hildburghausen
IBAN: DE79 8405 4040 1112 4004 40

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE83 1203 0000 0001 1001 71

In der Kasse ist keine Kartenzahlung möglich!
Wir bitten um Beachtung!

Öffnungszeiten der Heimatstube Veilsdorf
Nach Wildenrod 3

Sie können einen Termin vereinbaren unter der Telefonnummer: 
03685-419713.
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verantwortlich.

Mitteilungen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Telefon:  ............................................................  (03685) 68 66-0
Fax:  ................................................................  (03685) 68 66-16
E-Mail-Adresse: ..........................................  info@veilsdorf.de
Internetadresse:  ..........................................  www.veilsdorf.de
Sachgebiet Soziales und Wohnungsverwaltung / Bauamt/
Liegenschaften und Friedhofsverwaltung / Kasse
dienstags  .................  10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
donnerstags  .................................................  13.00 - 16.00 Uhr
Einwohnermeldeamt
Telefonnummer:  ................................................... 03685-68041
dienstags  ........................  09.00 - 11.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
donnerstags  .................................................  13.00 - 15.00 Uhr

Wir bitten unsere Bürger telefonisch im Vorfeld mit dem je-
weiligen Mitarbeiter einen Termin zu vereinbaren!
Außerhalb der regulären Sprechzeiten ist kein Publikums-
verkehr möglich!

Schließtage 2024
Verwaltung Rathaus + Meldeamt/Bauhof:
Mo. 23.12.2024 - Fr, 03.01.2025 (wie Schulferien)

Kita:
Mo. 23.12.2024 - Fr, 03.01.2025 (wie Schulferien)

Ullrich
Bürgermeister

Schließtage 2025
Verwaltung Rathaus + Meldeamt/Bauhof:
Fr, 02.05. (01.05. Maifeiertag)
Fr, 30.05. (29.05. Vatertag)
Mo, 22.12.2025 - Fr, 03.01.2026 (wie Schulferien)

Kita Heßberg:
Fr, 02.05. (01.05. Maifeiertag)
Fr, 28.02. (Weiterbildung)
Fr, 30.05. (29.05. Vatertag)
Do, 23.10. (Weiterbildung)
Mo, 22.12.2025 - Fr, 03.01.2026 (wie Schulferien)

Kita Veilsdorf + Kloster Veilsdorf:
Mi, 29.01. (Weiterbildung)
Fr, 02.05. (01.05. Maifeiertag)
Fr, 30.05. (29.05. Vatertag)
Do, 23.10. (Weiterbildung)
Mo, 22.12.2025 - Fr, 03.01.2026 (wie Schulferien)

Festlegung der Verkaufspreise für Brennholz 
von der Gemeinde Veilsdorf
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 23.02.2022 
nachfolgend aufgeführte Verkaufspreise für Brennholz von der 
Gemeinde Veilsdorf:

Selbstwerbung: Nadelholz 12,00 €/rm
Laubholz 18,00 €/rm

Polter Brennholz: Nadelholz 25,00 €/rm
Laubholz 34,00 €/rm

Beförsterung Gemeinde Veilsdorf
Jeden Donnerstag ist Frau Eisenbach von 15.00 - 16.00 Uhr zur 
Sprechstunde im Rathaus Veilsdorf und unter der Telefonnum-
mer: 0172 3480213 erreichbar.

Brennholzanfragen nimmt die Gemeindeverwaltung gerne ent-
gegen (Tel. 03685 6866-0).

St. Ullrich
Bürgermeister
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Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Veilsdorf!Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Veilsdorf!

Das sich dem Ende neigende Jahr hat die Gemeinde Veils-Das sich dem Ende neigende Jahr hat die Gemeinde Veils-
dorf meiner Meinung nach weiter vorwärtsgebracht, wenn dorf meiner Meinung nach weiter vorwärtsgebracht, wenn 
auch nicht in dem Maße und der Geschwindigkeit, wie ich auch nicht in dem Maße und der Geschwindigkeit, wie ich 
es mir vorstelle.es mir vorstelle.

So konnten wir die Einweihung des renovierten Rathaus-So konnten wir die Einweihung des renovierten Rathaus-
saales und des Aufzuges am Rathaus im Januar feiern. Im saales und des Aufzuges am Rathaus im Januar feiern. Im 
Februar wurde der barrierefreie Zugang auch schon für ein Februar wurde der barrierefreie Zugang auch schon für ein 
Konzert genutzt. Das Ereignis hat uns aber auch gezeigt, Konzert genutzt. Das Ereignis hat uns aber auch gezeigt, 
dass es schwierig ist, das nunmehr 110 Jahre alte, wieder-dass es schwierig ist, das nunmehr 110 Jahre alte, wieder-
aufgebaute Rathaus wirklich barrierefrei zu machen.aufgebaute Rathaus wirklich barrierefrei zu machen.

Die neu geschaffene Praxis unseres Arztes Dr. Heinbuch Die neu geschaffene Praxis unseres Arztes Dr. Heinbuch 
konnte am 15.04. in Heßberg eröffnen. Ich denke, alle sind konnte am 15.04. in Heßberg eröffnen. Ich denke, alle sind 
froh, unseren Arzt in der Gemeinde halten zu können. Das froh, unseren Arzt in der Gemeinde halten zu können. Das 
Geschehen in der Praxis am neuen Standort hat sich eta-Geschehen in der Praxis am neuen Standort hat sich eta-
bliert, auch wenn nun die Wege für den einen oder die an-bliert, auch wenn nun die Wege für den einen oder die an-
dere etwas länger wurden.dere etwas länger wurden.

Die Wahlen im Mai, Juni und September haben viel Vor-Die Wahlen im Mai, Juni und September haben viel Vor-
bereitung bedurft, wurden durch viele Helfer ordentlich bereitung bedurft, wurden durch viele Helfer ordentlich 
durchgeführt und die Wahlergebnisse waren dennoch nur durchgeführt und die Wahlergebnisse waren dennoch nur 
teilweise erfolgreich. Hier bitte ich alle Wähler und Wäh-teilweise erfolgreich. Hier bitte ich alle Wähler und Wäh-
lerinnen der Gemeinde bei der nächsten Wahl im Febru-lerinnen der Gemeinde bei der nächsten Wahl im Febru-
ar 2025 noch einmal ihre Entscheidung zu überdenken. ar 2025 noch einmal ihre Entscheidung zu überdenken. 
Wir haben einen neuen Gemeinderat und dieser tut sein Wir haben einen neuen Gemeinderat und dieser tut sein 
Bestes, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Bestes, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und 
Gedanken das Beste für die Gemeinde zu entscheiden. Gedanken das Beste für die Gemeinde zu entscheiden. 
Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Ich bedan-Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Ich bedan-
ke mich nochmals bei all meinen Wählern im Kreis zum ke mich nochmals bei all meinen Wählern im Kreis zum 
Kreistag. Ich werde dort die Meinung für Veilsdorf und Um-Kreistag. Ich werde dort die Meinung für Veilsdorf und Um-
gebung zukunftsfähig vertreten und den Kreis landlebens-gebung zukunftsfähig vertreten und den Kreis landlebens-
werter machen.werter machen.

Der Veilsdorfer Männerchor feierte sein 180-jähriges  Der Veilsdorfer Männerchor feierte sein 180-jähriges  
Jubiläum im Juni groß und es war wieder ein gelungenes Jubiläum im Juni groß und es war wieder ein gelungenes 
Fest am Kirchplatz.Fest am Kirchplatz.

Am 31.08. hat der Motorsportclub in Goßmannsrod den Am 31.08. hat der Motorsportclub in Goßmannsrod den 
Stoppelcross veranstaltet und auch hier war die Resonanz Stoppelcross veranstaltet und auch hier war die Resonanz 
wieder überragend.wieder überragend.

Am 02.11. fand die 2.Stickel-WM in Hetschbach statt Am 02.11. fand die 2.Stickel-WM in Hetschbach statt 
und nur Könner haben hier eine Chance auf einen  und nur Könner haben hier eine Chance auf einen  
Titel. Es heißt üben für die nächste WM! Der MC Veilsdorf Titel. Es heißt üben für die nächste WM! Der MC Veilsdorf 
wird auch dieses Jahr wieder seinen Silvestermotocross  wird auch dieses Jahr wieder seinen Silvestermotocross  

veranstalten und wetterabhängig rechne ich mit einer  veranstalten und wetterabhängig rechne ich mit einer  
weiteren Rekordzuschauerzahl.weiteren Rekordzuschauerzahl.

In Schackendorf haben wir die neu gestaltete Untere Gas-In Schackendorf haben wir die neu gestaltete Untere Gas-
se im Juni einweihen können.se im Juni einweihen können.

Unsere Ortsteile Goßmannsrod und Heßberg wurden Unsere Ortsteile Goßmannsrod und Heßberg wurden 
dieses Jahr komplett mit LED-Straßenbeleuchtung aus-dieses Jahr komplett mit LED-Straßenbeleuchtung aus-
gestattet und im nächsten Jahr sollen die paar fehlenden gestattet und im nächsten Jahr sollen die paar fehlenden 
Straßenlampen in Schackendorf, Kloster und Veilsdorf Straßenlampen in Schackendorf, Kloster und Veilsdorf 
komplett folgen.komplett folgen.

Die Baustellen in Heßberg (Nr. 45), im Schwimmbad, Die Baustellen in Heßberg (Nr. 45), im Schwimmbad, 
der Gehweg Moskau, die Eishäuser Straße werden uns der Gehweg Moskau, die Eishäuser Straße werden uns 
vermutlich bis ins neue Jahr begleiten. Ich hoffe, dass vermutlich bis ins neue Jahr begleiten. Ich hoffe, dass 
wir alle Projekte gut und im Budget abschließen werden. wir alle Projekte gut und im Budget abschließen werden. 
Gerne nimmt die Gemeinde noch Spenden für das Kinder-Gerne nimmt die Gemeinde noch Spenden für das Kinder-
planschbecken an (Konto bei der Sparkasse, Gemeinde planschbecken an (Konto bei der Sparkasse, Gemeinde 
Veilsdorf, DE79 8405 4040 1112 4004 40, Zweck: Kinder-Veilsdorf, DE79 8405 4040 1112 4004 40, Zweck: Kinder-
planschbecken).planschbecken).

Neue große Projekte können wir uns in Veilsdorf 2025 nicht Neue große Projekte können wir uns in Veilsdorf 2025 nicht 
mehr leisten, aber es sind ja auch die kleinen, die manch-mehr leisten, aber es sind ja auch die kleinen, die manch-
mal mehr Effekt erzielen, wie der wieder gängig gemachte mal mehr Effekt erzielen, wie der wieder gängig gemachte 
Eulenbrunnen am Rathaus zum Beispiel, oder ein wieder Eulenbrunnen am Rathaus zum Beispiel, oder ein wieder 
neu gemachter Festplatz Eichig, oder eine neue Turmspit-neu gemachter Festplatz Eichig, oder eine neue Turmspit-
ze in Goßmannsrod, oder eine Treppe in Hetschbach, eine ze in Goßmannsrod, oder eine Treppe in Hetschbach, eine 
barrierefreie Bushaltestelle in Heßberg mit Fußgänger-barrierefreie Bushaltestelle in Heßberg mit Fußgänger-
überweg, etc.überweg, etc.

Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im neuen Jahr wieder Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im neuen Jahr wieder 
viel in der Gemeinde voranbringen und schöne Ereignisse viel in der Gemeinde voranbringen und schöne Ereignisse 
haben werden.haben werden.

Ich danke allen Freiwilligen, allen Bürger*innen, Mitarbei-Ich danke allen Freiwilligen, allen Bürger*innen, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, unse-terinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, unse-
rer Försterin, den Leitungen und Erzieher*innen der Kin-rer Försterin, den Leitungen und Erzieher*innen der Kin-
dergärten sowie den Mitarbeitern des Bauhofes und den dergärten sowie den Mitarbeitern des Bauhofes und den 
Mitgliedern des Gemeinderates, der Freiwilligen Feuer-Mitgliedern des Gemeinderates, der Freiwilligen Feuer-
wehren und allen Vereinsmitgliedern, allen Unternehmen wehren und allen Vereinsmitgliedern, allen Unternehmen 
und Gewerbetreibenden für ein erfolgreiches Jahr 2024.und Gewerbetreibenden für ein erfolgreiches Jahr 2024.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemein-Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemein-
de Veilsdorf besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch, de Veilsdorf besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch, 
viel Gesundheit und viel Glück für das Jahr 2025!viel Gesundheit und viel Glück für das Jahr 2025!

Euer BürgermeisterEuer Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Veilsdorf als Eigentümer verkauft auf dem Wege 
der öffentlichen Ausschreibung (vorbehaltlich der Beschlussfas-
sung des Gemeinderates) eine noch zu vermessende ca. 650 m² 
große Teilfläche vom Flurstück Nr. 1339/8 der Gemarkung Veils-
dorf mit einem Mindestgebot in Höhe von 27,00 Euro/m² (aktuel-
ler Bodenrichtwert). Anstehende Kosten für Vermessung, Notar 
usw. gehen zu Lasten des Käufers. Das Grundstück ist nicht be-
baut und liegt an der Straße „Nach Wildenrod“ und „Schulweg“ in 
Veilsdorf (Lageplan). Das Kaufangebot richten Sie bitte bis zum 
10.01.2025, 11.00 Uhr an die Gemeindeverwaltung Veilsdorf, 
Marktplatz 12 in 98669 Veilsdorf. Der verschlossene Umschlag 
ist mit dem Vermerk „Angebotsunterlagen Flurstück 1339/8 Veils-
dorf - bitte bis zum Stichtag nicht öffnen“ zu kennzeichnen.

S.Ullrich
Bürgermeister Gemeinde Veilsdorf
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Für Spenden bis 200,00€ genügt dem Finanzamt der Überwei-
sungsbeleg als Anerkennung der Geldspende. Auf Wunsch stel-
len wir auch gerne eine Spendenquittung aus.

Die ersten Spenden sind bereits eingegangen.

Vielen Dank dafür!

Veranstaltungen

SV Empor Heßberg

Mitgliederversammlung

31.01.2025 um 18:30 Uhr
im Sportlerheim Heßberg

Liebe Sportfreunde,

am Freitag, dem 31.01.2025 findet die alljährliche Mitglie-
derversammlung des SV Empor Heßberg im Sportlerheim 
Heßberg statt.

Beginn ist um 18:30 Uhr.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Festlegung der Tagessordnung
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Berichte der Abteilungen:

• Fußball
• Tischtennis
• Dart

5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Verschiedenes
10. Gemütliches Beisammensein

Der Vorstand
des SV Empor Heßberg

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

Termine Veilsdorfer Anzeiger 2025
Text- und Bildbeiträge können bis zum jeweiligen Redakti-
onsschluss bei Frau Hanft in der Gemeindeverwaltung Veils-
dorf abgegeben oder an die E-Mailadresse info@veilsdorf.
de geschickt werden.

Redaktionsschluss Erscheinungstag
14.01.2024 24.01.2024
18.02.2025 28.02.2025
25.03.2025 04.04.2025
22.04.2025 02.05.2025
20.05.2025 30.05.2025
03.06.2025 13.06.2025
22.07.2025 01.08.2025
19.08.2025 29.08.2025
23.09.2025 02.10.2025
21.10.2025 30.10.2025
18.11.2025 28.11.2025
16.12.2025 23.12.2025

Verkauf

Ford Transit Costum

Die Gemeinde Veilsdorf verkauft gegen ein Mindestgebot in Höhe 
von 5.000,00 Euro einen gebrauchten Ford Transit Costum, Erst-
zulassung 03/2016 - Laufleistung ca. 226 TKm - Benziner mit 
74 kW Leistung. Das Fahrzeug ist abgemeldet. Die Papiere sind 
vorhanden.

Kaufangebote richten Sie bitte an die Gemeindeverwaltung Veils-
dorf, Marktplatz 12 in 98669 Veilsdorf.

Spendenaufruf

Sanierung Schwimmbad Kloster Veilsdorf

Dieses Jahr am 17.06. wurde das Schwimmbad 90! Jahre alt, es 
wurde 1934 eingeweiht.

Es ist wieder einmal Zeit, es zu sanieren und zu erhalten für die 
nächsten Generationen von Veilsdorfern und Gästen.

Die Sanierung des großen Beckens ist über Fördermittel und un-
seren Eigenanteil gesichert.

Für ein neues, kleines Planschbecken benötigen wir noch zu-
sätzliche Gelder, die wir durch diesen Spendenaufruf bekommen 
zu hoffen.

Die kleinsten Mitbürger danken schon jetzt für die Spenden!

Bitte überweist Eure Spende an:

Gemeinde Veilsdorf
IBAN: DE79 8405 4040 1112 4004 40
Verwendungszweck: Kinderplanschbecken
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von BAP bis WESTERHAGEN

WEIHNACHTS

VEILSDORF

TANZ
RATHAUS

SAAL

Glühweinmarkt 
Am 7.12.2024 ab 15:00 Uhr auf dem 

Kirchplatz in Veilsdorf mit

Kinderb
astelei

Dem Weihnachtsmann

Programm unserer Kindergärten

Für Speisen & 
Getränke sorgt Euer

Glühweinmarkt 
Am 7.12.2024 ab 7.12.2024 ab 7.12.2024 15:00 Uhr auf dem 15:00 Uhr auf dem 15:00 Uhr

Kirchplatz in Veilsdorf mit

Kinderb
astelei

Kinderb
astelei

Dem Weihnachtsmann

Programm unserer 

Programm unserer Kindergärten
Kindergärten

Für Speisen & Für Speisen & 
Getränke sorgt Euer

 

 

  www.mc-veilsdorf.de 
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Musikalischer Adventskalender 2024

19.12.24 Donnerstag
18.00 Uhr
St. Ägidien Kirche Heßberg

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir ge-
trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Diesen Text dichtete Dietrich Bonhoeffer im Dezember 1944 und 
verschickte ihn als Weihnachtswunsch am 19. Dezember. An die 
Entstehung dieses wunderbaren Textes soll nach 80 Jahre in der 
Heßberger Ägidienkirche gedacht werden. An diesem Abend 
werden Texte von dem ehemaligen Hildburghäuser Superinten-
denten Dr. Michael Kühne zu hören sein.

Die Ausführenden sind Hans Stefan Fischer Violine, Axel  
Peschek Violoncello und KMD Torsten Sterzik als Sprecher und 
an der Orgel

15. Dezember 2024
ab 15 Uhr

am Backhaus in Heßberg

ab 16 Uhr mit dem Posaunenchor Veilsdorf

Die Heßberger Feuerwehr lädt ein zum

Am 21. Dezember 2024
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22.02. Fasching - Rathaussaal Veilsdorf
23.02. WAHL: Bundestag - Generationentreff,  

Kochschule, Rathaussaal
08.03. (Sa) Frauentagsfeier - Gemeindezentrum Heßberg
08.03. Kinderbasar Wühlmäuse - Rathaussaal Veils-

dorf
15.03. Werra-Sounds „St.Patricksday“ - Rathaussaal 

Veilsdorf
22.03. Veilsdorfer Waldlauf - Sportplatz Veilsdorf
23.03. Hüpfburgparty - Turnhalle Veilsdorf
14.04.
16-20 Uhr

Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf

19.04. Osterfeuer - Gartenanlage Kl.Vdf.
01.05. „Tag der offenen Tür“ - Feuerwehr Heßberg
03.05. Annette von Bamberg „Über 50 gehts heiter 

weiter - jedenfalls für
Frauen“ - Gaststätte zur Linde, Schackendorf

09.,10.,16.,17.,
23.,24.05.

Vorstellungen der „Laberkäuer“ - Rathaussaal 
Veilsdorf

16. - 18.05. Backhausfest - Goßmannsrod,  
Dorfrasen am Backhaus

17.05. Tag der offenen Tür - Fa. Rauschert
24.05. Backhausfest - Dorfscheune Schackendorf
25.05. Frühlings- und Backhausfest Heßberg -  

Gemeindezentrum Heßberg
29.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - Sportlerheim 

Heßberg
29.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - Alte Schule 

Hetschbach
29.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - Feuerwehr 

Veilsdorf
07.06. Frank Fischer „Gagaland“ - Gaststätte  

zur Linde, Schackendorf
14.06. Simsontreffen - Dorfrasen Goßmannsrod
14.06. Backhausfest - Marktplatz Veilsdorf
18.06. Abendsportfest - Sportplatz Veilsdorf
21.06. „Dirty Voices“ Open Air - Eichigt Veilsdorf
28.06. Sommerfest - Dorfscheune Schackendorf

+ Flohmarkt in den Höfen
05.07. Sommerfest Chor - Kirchplatz Vdf.
19.07. Sommerfest - Gartenanlage Kl.Vdf.
19.+20.07. Mittelaltermarkt - Eichtigt Veilsdorf
21.07.
16-20 Uhr

Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf

25.+26.07. Thors-Hammer-Festival - Eichigt Veilsdorf
01.-03.08. Fußballcamp - Sportplatz Veilsdorf
02.08. Tischtennis-Turnier - Gemeindezentrum  

Heßberg
Sa 09.08. Schuleinführung
16.08. Fußballspiel Traditionsmannschaft Alte Herren - 

1.FC Nürnberg
? 30.08. Tanzveranstaltung - Alte Schule Hetschbach
August Kinderfest - Goßmannsrod
12. - 15.09. Kirmes Heßberg - Gemeindezentrum Heßberg
14.09. Denkmaltag
19.09. Jörg Kaiser & Atze Bauer „Bier gibts was zu  

lachen 2.0“ - Gaststätte zur Linde, Schackendorf
20.09. Weinfest - Kirchplatz + Pfarrhaus Veilsdorf
20.+21.09. Faustball Deutschlandpokal - Sportplatz Veils-

dorf
27.09. Oktoberfest mit Kinderkirmes - Dorfscheune 

Schackendorf
+ Flohmarkt in den Höfen

02. - 06.10. Saalkirmes Schackendorf - „Zur Linde“ +  
Dorfplatz/Scheune

02.10. Fackelumzug zum Sportplatz mit Lagerfeuer - 
Heßberg

02.10. Fackelumzug und Lagerfeuer - Goßmannsrod
03.10. Backhausfest - Alte Schule Hetschbach
12.10.
15-16 Uhr

Karten-VVK-Märchenspiel - Gemeindezentrum 
Heßberg

18.10. Streckenbach und Köhler „Bis einer heult“ - 
Gaststätte zur Linde,
Schackendorf

Kultur- und Veranstaltungsplan der Gemeinde 
Veilsdorf 2024

07.12. Glühweinmarkt - Kirchplatz Veilsdorf
15.12. Glühweinmarkt - Backhaus Heßberg
15.12. 16 Uhr Weihnachtskonzert Kinderchor - Milch-Land Veils-

dorf
verschoben 
21.12.

Glühweinmarkt - Goßmannsrod

22.12. Weihnachtskonzert - Kirche Veilsdorf
25.12. Weihnachtstanz - Rathaussaal Veilsdorf
27.12. Fußball-Pokal des Bürgermeisters - Turnhalle 

Veilsdorf
31.12. Silvestercross - Strecke MC Veilsdorf

Alle Veranstalter werden gebeten, die bereits feststehenden Ter-
mine zu beachten, um möglichst „Doppelveranstaltungen zu ver-
meiden.

Entsprechend § 42 Ordnungsbehördengesetz sind alle öffentli-
chen Vergnügungen spätestens 1 Woche vor Beginn in der Ge-
meindeverwaltung Veilsdorf anzuzeigen.

Kultur- und Veranstaltungsplan  
der Gemeinde Veilsdorf 2025

04.01. Skat-Turnier - Turnhalle Veilsdorf
06.01. Stärke - Alte Schule Hetschbach
11.01. Stärke - Sportlerheim Heßberg
11.01. Liederabend „Gesangverein Veilsdorf“ -  

Rathaussaal Veilsdorf
11.01. Weihnachtsbaumverbrennung -  

FFW Goßmannsrod
13.01.
16-20 Uhr

Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf

18.01. Fasching - Gemeindezentrum Heßberg
29.01.
16-19 Uhr

DRK Blutspende - Rathaussaal Veilsdorf
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West- Ostdiplomatie, die später zur Helsinki- Konferenz von Ost 
und West führte.

All diese Ereignisse bekamen auch wir zu spüren.

Ich war ab 1968 in der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) und 
dadurch vertrat ich zusammen mit Eberhard Wirsing den Sport- 
und die Kultur des Porzellanwerkes in Gemeindeverband Veils-
dorf.

Im Jahre 1968 bildete sich der Gemeindeverband Veilsdorf mit 
den Gemeinden Hetschbach (damals in der 500 Meter Grenzzo-
ne), Heßberg und Kloster Veilsdorf, später 1973 kam noch Sch-
ackendorf dazu.

Seit dieser Zeit wurden die Dorffestspiele (die ersten fanden 
1971 im Saal Veilsdorf statt) von allen Gemeinden gemeinsam 
durchgeführt.

In den Sommermonaten fanden unter Teilnahme aller Gemein-
den und Betriebe jährlich mit großer Teilnahme der Laiensportler 
(Kegeln und Fußball usw.), sowie der örtlichen und betrieblichen 
und schulischen Kulturgruppen, die Dorf- und Betriebsfestspiele 
statt.

Im Kreis wurde vom Kreiskabinett für Kulturarbeit immer in den 
„Februarferien“ für die Musiklehrer eine Weiterbildung, die von 
Weimarer- und Berliner Chorpädagogen geleitet wurden, durch-
geführt. Diese Veranstaltungen bereicherten und förderten unse-
re Chöre des Kreises.

In Veilsdorf wurde der Schulchor über viele Jahre vom Musilehrer 
Walter Otto geleitet. Anfang der 1970ger Jahre zog er mit seiner 
Familie wieder nach Hildburghausen. Dies war ein Verlust für den 
Männerchor Veilsdorf, aber auch für die Kinderchöre der Schule. 
An der Veilsdorfer Schule gab es damals einen Chor der „Größe-
ren“ und einen Chor der Grundschule. Den Chor der Grundschu-
le leitete ab 1963 meine Frau Selma Pfeifer; sie übernahm nach 
dem Weggang von Walter Otto den Chor der „Größeren und 
auch einen der des Musikunterrichts in den oberen Klassen. Wei-
terhin war an der Schule eine Tanzgruppe unter der Leitung von 
Frau Lempert. Alle diese Kulturgruppen waren in die Programme 
der Betriebs- und Dorffestspiele mit eingebunden. So gab es für 
unsere Kinder auch ein reges kulturelles Betätigungsfeld.

Volker Koch aus Hildburghausen und ich fuhren 1971 das letzte 
Mal zu den „Internationalen Chorleiterseminar“ nach Berlin.

Wie ich schon erwähnte wurde der Gemischte Chor Schacken-
dorf vom Porzellanwerk übernommen und bekam den Namen 
„Chor des VEB Porzellanwerk Kloster Veilsdorf“. So kam der ehe-
malige Männergesangverein Kloster Veilsdorf (gegründet 1865), 
mit Sitz in Schachackendorf wieder zu seinem alten Ortsnamen.

Von da an hatten wir zwei Chöre die den Namen des Porzellan-
werkes trugen, es kam noch dazu der Schlosserchor des Porzell-
anwerkes. In diesem sangen viele Sänger aus anderen Orten, 
die im Porzellanwerk arbeiteten.

Anfang der 1970ger begannen wir in der Adventszeit mit dem 
einstudieren von Märchenstücken in Schackendorf.

Wir sangen zur Jugendweihe 1971 den Gefangenenchor „Flieg, 
Gedanke“ aus der Oper „Nabucco“ von G.Verdi und eine neue 
Komposition von Günter Fredrich mit dem Titel „Früh wenn die 
Wiesen im Tau silbern glänzen“.

In den Jahren 1972/73 bekam der historische „Eichigtplatz“ 
(Ächichtsplatz“) eine Verschönerungskur.

Im Sommer 1973 wurde der Platz mit der Kulturveranstaltung der 
Betriebs- und Dorffestspiele eingeweiht.

An dieser Veranstaltung nahmen alle Veilsdorfer Chöre, auch die 
Schulchöre und die Tanzgruppe der Schule (Leitung: Frau Lem-
pert), sowie die Blaskapelle unter der Leitung von Rolf Ullrich teil.

Nach der Änderung der Sperrzonen -Grenze ebenfalls 1973 war 
unser schöner Festplatz für uns nicht mehr zugängig. Danach 
wurden größere Veranstaltungen auf dem Turnplatz in Kloster 
Veilsdorf durchgeführt.

Im Oktober 1974 wurde wegen schlechtem Wetter, das Kultur- 
und Sportprogramm zum 25. Jahrestag der DDR im Saal des 
Porzellanwerkes durchgeführt.

Ich wurde vom Porzellanwerk zum Studium in die Volkshoch-
schule delegiert, um die Prüfung für die „Mittlere Reife“ abzule-

20.10.
16-20 Uhr

Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf

24. - 27.10. Kirmes Veilsdorf - Rathaussaal Veilsdorf
Oktober Stoppelcross - Goßmannsrod
01.11. Stickel-WM - Alte Schule Hetschbach
08.11. Nachkirmes Veilsdorf - Rathaussaal Veilsdorf
09.11. Hüpfburgparty - Turnhalle Veilsdorf
Fr, 14.11. Laternenumzug mit Andacht in Kirche u. anschl. 

Martinsfeuer - Veilsdorf
15.+16.+21. 
+22.11.

Märchenspiel der Laienspielgruppe „Wiesen-
wichtel“ e. V. -
Gemeindezentrum Heßberg

29.11. Weihnachtsmarkt - Dorfscheune Schackendorf
29.+30.11. Kaninchen-Ausstellung - Gemeindezentrum 

Heßberg
03.12. (Mi) Senioren-Weihnachtsfeier - Gemeindezentrum 

Heßberg
06.12. Glühweinmarkt - Kirchplatz Veilsdorf
13.12. Glühweinmarkt - Backhaus Heßberg
21.12. Adventssingen - Kirche Veilsdorf
25.12. Weihnachtstanz - Rathaussaal Veilsdorf
27.12. Fußball-Pokal des Bürgermeisters - Turnhalle 

Veilsdorf
31.12. Silvestermotocross - Strecke Veilsdorf

Alle Veranstalter werden gebeten, die bereits feststehenden Ter-
mine zu beachten, um möglichst „Doppelveranstaltungen zu ver-
meiden.

Entsprechend § 42 Ordnungsbehördengesetz sind alle öffentli-
chen Vergnügungen spätestens 1 Woche vor Beginn in der Ge-
meindeverwaltung Veilsdorf anzuzeigen.

Vereine und Verbände

Meine Zeit im Rückblick

- ab 1970 als Chorleiter

Liebe Leser,

als erstes möchte ich eine Berichtigung zum vorherigen Artikel 
mitteilen. Durch eine „Zeilenrückung“ ging meine Erklärung zum 
zweiten Titel unseres ersten Wertungssingens in Heubach 1966 
verloren. Der Satz hätte folgenden Wortlaut haben müssen: Als 
zweites Lied sangen wir zum Wertungssingen das schwäbische 
Volkslied „Dort drunten im Tale läufts Wasser so trüb“ der Chor-
satz war von Helmut Koch.

Wie schon, im vorhergehende Artikel erwähnt, haben wir in den 
ersten Jahren nach 1965 weiter am Aufbau eines vielseitigem 
Programm gearbeitet.

Noch einige Worte zu den politischen Aktionen in den 1960ger 
Jahren. Im Jahre 1962 war die Kubakrise, was wieder für alle 
europäischen Länder, ob „Ostblock“ oder Westeuropa heikle po-
litische Ereignisse waren.

In den Jahren 1967 und 1968 war in der CSSR der „Pragerfrüh-
ling“, eine oppositionelle Bewegung entstanden. Diese Bewe-
gung umfasste den ganzen Ostblock. Die tschechischen Politiker 
um Dubzek, wollten eine freiere Gestaltung der Gesellschaft ih-
res Landes. Dieses Mal waren wir im Ostblock, die Gegner die-
ser Bewegung und wir mussten, die Soldaten der NVA mit der 
„Roten Armee“ in der CSSR für Ordnung sorgen. So kam ich als 
Reservist zur Volksarmee nach Jänschwalde-Ost, heute ein gro-
ßes Braunkohlen-Loch, als Bewacher der DDR Luftwaffe. Später 
kamen wir dann zum „Ostblock-Flughafen“ nach Rothenburg/ an 
der Neiße.

Weitere Querelen zwischen dem Westen und dem Osten war 
der „ Nahost-Krieg“ 1968 und der Vietnamkrieg zur gleichen Zeit. 
Immer bei solchen Ereignissen standen wir mit den bewaffneten 
Kräften des Ostblocks, mit dem „Gewehr bei Fuß“.

In Bonn hatte die SPD mit Willy Brand an der Spitze, Anfang 
der 1970ger Jahre die Wahl gewonnen. Von da ab entstand eine 
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Kindergartennachrichten

Kita Heßberg

Muskelkater-Bewegungsabzeichen

Am Freitag, der 18. Oktober 2024, drehte sich bei uns Wiesen-
wichteln alles um das Thema „Sport und Bewegung“. Die Bien-
chen und Grashüpfer machten sich nach dem Frühstück auf den 
Weg zur Multifunktionshalle. Dort warteten bereits Anika Kellner 
und eine weitere Helferin des „Muskelkaters“ auf uns.

Die beiden hatten bereits sechs Stationen, mit je zwei Schwierig-
keitsstufen, für uns aufgebaut, um uns so richtig fit zu machen. 
Nach einer kurzen Erwärmung mit „Theo, Theo ist fit“ ging es 
auch schon los an die Stationen. Nacheinander absolvierten alle 
kleinen und großen Wiesenwichtel die sportlichen Aufgaben. Wir 
sprangen, wie die Frösche, rollten und drehten uns, wie der Igel, 
warfen Bälle, für die Vorrate des Eichhörnchens, balancierten, 
wie der Muskelkater selbst, griffen und zogen mit Tüchern und 
Rollbrettern, wie der Falter und liefen im Slalom und Zick-Zack, 
wie der Hirsch.

Zum Abschluss gab es noch das tolle Bewegungslied des „Wald-
laufes“, welches uns noch richtig auspowerte. Alle Wiesenwich-
tel konnten am Ende des Vormittages einen Laufzettel mit den 
Stationen, eine Urkunde, ein Ausmalheft sowie ein Abzeichen 
mit nach Hause nehmen und allen zeigen, wie sportlich wir sind. 
Im Kindergarten rundeten wir den tollen Tag mit der passenden 
Fantasiereise mit dem „Muskelkater“ ab.

Es war ein sportlicher und lustiger Vormittag. Wir bedanken 
und ganz herzlich bei Anika und Susann, den Helferinnen des  
„Muskelkaters“ für die schöne und energiegeladene Zeit.

Die Bienchen und Grashüpfer aus Heßberg

gen. Es gelang mir gut und ich konnte 1974 meine Abschluss-
Prüfung mit einem sehr guten Ergebnis beenden.

Ich sollte zwar Lehrausbilder in der Lehrwerkstatt werden, aber 
ich liebte den „Matrizenbauerberuf“ zu sehr und ich wollte weiter-
hin mit meinen Kollegen Musik machen“.

Von 1974 bis 1977 bauten wir an unserem Eigenheim in „eigen 
Initiative“.

In dieser Zeit mussten weiterhin die Auftritte der Chöre für die 
erwähnten Betriebsfestspiele, Sängerfeste und chorinternen Ver-
anstaltungen vorbereitet werden.

Zur Entspannung unserer Mitglieder fuhren wir sehr oft ins The-
ater nach Meiningen und ins Naturtheater nach Steinbach -Lan-
genbach.

Automatisch nahmen alle Chöre des Kreises an einem „Künstle-
rischen Wettbewerb der Volkskunstschaffenden“ des Kreises Teil.

Unser Chor des Porzellanwerkes erhielt das Prädikat „Hervorra-
gendes Volkskunstkollektiv“: Ich erhielt 1975 eine aus Kupfer ge-
fertigte Stele mit der Aufschrift „Für Verdienste im künstlerischen 
Volksschaffen“- diese hängt neben meinem Klavier an der Wand.

Noch ein paar Worte zum bevorstehenden „Weihnachtssingen“ 
in der Trinitatiskirche: Dieses Chorsingen wird mein Finale der 
Advents- und Weihnachtsveranstaltungen sein. Wir werden zu 
der gegenwärtigen Weltlage unsere Lieder zur friedlichen Weih-
nacht singen.

Als wir 1990 das erste Weihnachtskonzert in unserer Kirche 
durchführten sangen wir nach meinem Chorsatz den Bibel-
spruch „Schwerter zu Pflugscharen“, weil wir uns eine friedliche 
Zukunft erhofften.

Meine Sängerinnen und Sänger und alle Mitwirkenden an die-
sem Konzert möchten alle Freunde der Chormusik recht herzlich 
einladen.

Das Weihnachtskonzert findet am 22.Dezember 2024 in der Tri-
nitatiskirche in Veilsdorf statt.

Schackendorf, im Oktober und November 2024
Hans Pfeifer
Chorleiter

DIE INTERESSEN-GEMEINSCHAFT-KLOSTER  
VEILSDORF

Seit Juli dieses Jahres ist der Verein „Interessen-Gemeinschaft-
Kloster Veilsdorf“ mit der Eintragung ins Vereinsregister und dem 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Suhl ein „Gemeinnützi-
ger Verein“:

Unsere Aufgaben sind gegenwärtig die ehrwürdigen Hinterlas-
senschaften des Klosters, wie Naturdenkmale (Kloster Teiche 
und Landschaftsgebiete und noch vorhandene Bauwerke) und 
die Spur der Steine, die Musik mit mittelfränkischen Texten („Car-
mina burana“ von Carl Orff), sowie die Würdigung unserer „Por-
zellan -Manufaktur Kloster Veilsdorf“ gegründet 1760 und die Er-
forschung der „Alten Musik“ (auch mit ihren heimischen Texten) 
in den Fokus zu bringen.

All diese Aufgaben sind im Paragraph 1 unserer Satzung  
festgelegt.

Wir möchten allen Lesern ein friedliches und schönes  
Weihnachtsfest und ein friedvolles Jahr 2025 wünschen!

Schackendorf, den 24. November 2024
Hans Pfeifer
im Namen der Mitglieder
der Interessen-Gemeinschaft Kloster Veilsdorf
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schon, auch wenn es noch nicht kalt war. Und auch im Oktober, 
als wir den Ketten aus Polizeischilden gegenüberstanden. In der 
einen Hand die Kerze und die andere schützte die Flamme. Wir 
riefen: „Keine Gewalt!“. Dann gingen wir in die Kirche Wir beteten 
um Frieden. Wir sangen gemeinsam unsere Angst weg. Die Ker-
zen brannten derweil wie ein warmes schützendes Band auf der 
Mauer um die Kirche herum.

Noch lange trugen wir Kerzen auf den Demonstrationen im 
Herbst 1989. Sie zeugten vom Frieden. Kleine Flammen. Jede 
einzeln schwach und verletzlich. In der Gemeinschaft hell und 
freundlich. Gemeinsam waren wir unterwegs bis es immer heller 
wurde, dann im Frühjahr 1990.

Gottlob gibt es Kerzen. Sie leuchten ins Dunkel, sie machen es 
warm und freundlich. Ob beim Rendezvous oder als Erinnerung 
an einen lieben Angehörigen, der verstorben ist. Ob in sehnsüch-
tiger Erwartung oder im Glück der Weihnachtfreude.

Sie leuchten ins Dunkel und sie zeugen von dem, der selbst das 
Licht der Welt ist.

Sie leuchten ins Dunkel voll Wärme und Licht.

Sie leuchten ins Dunkel und vollbringen das Wunder: Auch im 
tiefsten Dunkel scheint das Licht des göttlichen Friedens.

Auch in der größten Kälte wärmt die Flamme seiner Liebe. 
Manchmal ist die Flamme klein und muss geschützt werden. 
Und doch reicht das Licht einer Kerze, einen ganzen Raum mit 
seinem Hoffnungsschein zu füllen.

Ich wärme mich an solchem Licht, wenn mich die doofe Dunkel-
heit nervt, wenn mich die Kälte zu packen versucht.

Gottlob gibt es Kerzen, lasst Sie leuchten und bleibt zuversichtlich!

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advents- und  
Weihnachtszeit.

Ihr Pfarrer Steffen Pospischil

Krippenspielvorbereitungen in Veilsdorf

Kirche Brünn

Dezember 2024 / Januar 2025

Samstag, 14.12.2024
17.00 Uhr Adventssingen
Dienstag, 24.12.2024 Heiligabend
17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
22.00 Uhr Musikalische Christmesse
Mittwoch, 25.12.2024 1.Weihnachtstag
14.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag 31.12.2024 Silvester
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 12.01.2025
10.00 Uhr Gottesdienst

Kita-Schließtage 2025
Fr, 02.05. (01.05. Maifeiertag)

Fr, 30.05. (29.05. Vatertag)
Mo, 22.12.2025 - Fr, 03.01.2026 (wie Schulferien)

Kita Heßberg: Kita Veilsdorf + Kloster 
Veilsdorf:

Weiterbildung
Fr, 28.02.
Do, 23.10.

Weiterbildung
Mi, 29.01.
Do, 23.10.

Pädagogische Nachmittage
Fr, 16.05. ab 12:00 Uhr
Fr, 28.11. ab 12:00 Uhr

Pädagogische Nachmittage
Fr, 14.03. ab 12:00 Uhr
Fr, 09.05. ab 12:00 Uhr

Veilsdorf, den 21.11.2024
Bürgermeister
Stefan Ullrich

Kirchliche Nachrichten

Kirche Heßberg

Dezember 2024 / Januar 2025

Gottesdienste

Dienstag, 24.12.2024 - Heiligabend
16:30 Uhr Krippenspiel mit Posaunenchor
Dienstag, 31.12.2024 - Silvester
15:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst
Sonntag, 12.01.2025
14:00 Uhr Gottesdienst

Weitere Veranstaltungen

Donnerstag, 19.12.2024

18:00 Uhr „Von guten Mächten wunderbar geborgen“  
Konzert mit Violine, Cello und Orgel (Fischer,  
Peschek, Sterzik) in der Kirche St. Aegidien

Donnerstag, 16.01.2025
14:30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus

Bitte beachten Sie immer die aktuellen Aushänge.

Kirche Veilsdorf

Herzliche Einladung zu den folgenden Veranstaltungen:

Sonntag, 15.12.2024
14.00 Uhr Advents-Andacht m. Kaffeetrinken im Pfarrhaus
Sonntag, 22.12.2024
17.00 Uhr Advents-Konzert d. Veilsdorfer Chöre
Dienstag, 24.12.2024
15.00 Uhr GD mit Krippenspiel
Mittwoch, 25.12.2024
14.00 Uhr GD mit der Harraser Kirchgemeinde
Dienstag, 31.12.2024
16.00 Uhr GD mit der Harraser KG in Harras

Andacht:

Ich gebe es offen zu: mich nervt es gewaltig, wenn es draußen 
nicht richtig hell wird.

Gottlob gibt es Kerzen. Sie leuchten so wundervoll. Eine einzige 
Kerze reicht, um ein ganzes Zimmer mit warmem Glanz zu füllen. 
Wie ist das schön! Und welche wundersame Kraft steckt doch in 
diesem warmen Licht der Kerzen.

Ich denke in diesen Wochen oft zurück an das große Wunder 
im Herbst 1989. 35 Jahre ist es jetzt her. Ich war 16 Jahre alt 
und mittendrin. Wir trugen Kerzen in der Hand. Im September 
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wünschen wir allen Leserinnen,
Lesern, Anzeigenkunden sowie Zustellern

– auch im Namen des Verlages –

und alles Gute
für das neue Jahr

FROHEWeihnachten
Gabi 
Koch

0151 56177721
g.koch@wittich-
langewiesen.de

Gabi Ronald 
Koch

0175 5951012
r.koch@wittich- 
langewiesen.de

Steht das Festtagsmenü schon? 
Wie wäre es mit Entenbrust und karamellisierter Kaki?

Es soll etwas Besonderes sein und keine stundenlange Zu-
bereitung brauchen: Das Weihnachtsmenü wird jetzt wieder 
heiß diskutiert. 

Wie wäre es statt klassischer Gans einmal mit feiner Enten-
brust, zartem Selleriepüree und fruchtigen Kakispalten? 
Dieses leichte Gericht verbannt niemanden hinter den Herd, 
steckt voller Aromen und nicht zuletzt – guter Zutaten. Ein 
wahres Geschenk für die Festtage. 

Die „Kaki Ribera del Xúquer g.U.“ hat jetzt Saison. Mit viel 
Vitamin C, Provitamin A, Magnesium, Eisen und Kalzium ist 
die Frucht aus Spanien ein farbenfroher Hingucker, aber auch 
eine gesunde Beilage.

Zutaten für 4 Personen: 4 Entenbrüste (à ca. 225 g), Salz, 
800 g Knollensellerie, 200 g Kartoffeln, 2 Kaki Ribera del  
Xúquer g.U., 1 Bund Koriander, 1 Stück (ca. 5 g) Ingwerknolle, 
150 ml Öl, 30 g geröstete, gesalzene Erdnusskerne, Pfeffer, 150 
ml Milch, einige Spritzer Zitronensaft, geriebene Muskatnuss, 
1 EL Butter, 1 – 2 TL flüssiger Honig, Alufolie 

Zubereitung: 
1. Entenbrüste trocken tupfen und die Haut rautenförmig 

einschneiden. Entenbrüste mit Salz würzen und mit der 
Hautseite in eine ofenfeste Pfanne geben. Pfanne erhitzen 
und die Entenbrüste ca. 5 Minuten kräftig anbraten. Enten-
brüste wenden und 1 - 2 Minuten braten. Im vorgeheizten 
Backofen (E-Herd: 175 °C/Umluft: 150 °C/Gas: s. Hersteller) 
ca. 8 Minuten zu Ende garen.

2. Sellerie putzen, waschen und in Stücke schneiden. Kartof-
feln schälen und in Scheiben schneiden. Sellerie und Kar-
toffeln in Salzwasser ca. 15 Minuten kochen. Kaki waschen, 
putzen und in Spalten schneiden. Entenbrüste aus dem 
Ofen nehmen und mit Folie bedeckt ca. 10 Minuten ruhen 
lassen.

3. Koriander waschen und trocken schütteln. Blättchen, bis 
auf 2 Stiele zum Garnieren, abzupfen und hacken. Ingwer 
schälen und klein schneiden. Erdnüsse grob hacken. Nüsse, 
Ingwer, gehackten Koriander und Öl pürieren. Pesto mit 
Salz und Pfeffer würzen.

4. Sellerie und Kartoffeln abgießen. Milch zugießen und fein 
pürieren. Selleriecreme mit Salz, Zitronensaft und Muskat 
abschmecken. Warmstellen. Butter in einer Pfanne erhit-
zen. Kakispalten darin anbraten. Honig zufügen und ka-
ramellisieren. Entenbrüste aufschneiden. Selleriecreme auf 
Teller verteilen. Entenbrüste und Kakispalten darauf an-
richten. Mit etwas Pesto beträufeln. Mit übrigem Koriander 
garnieren. Übriges Pesto dazu reichen. 

spp-o

Foto: Kaki Ribera del Xúquer by House of Food/akz-o

FFrohliche Weihnachtenrohliche Weihnachten
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Wir wünschen all unseren  
Patienten und deren Familien, 
unseren Geschäftspartnern  
und Freunden, trotz dieser  
nicht ganz einfachen Zeit, 
ein schönes, gemütliches und  
vorallem gesundes Weihnachtsfest. 
Vielen Dank für das entgegenge-
brachte Vertrauen und alles Gute 
für das neue Jahr!
Ihr Team  
der Physiotherapie 
Antje, Janine und Eike 

Wir wünschen all unseren   
Patienten und deren Familien, 
unseren Geschäftspartnern  
und Freunden, trotz dieser   
nicht ganz einfachen Zeit, 
ein schönes, gemütliches und  
vor allem gesundes Weihnachtsfest. 

Vielen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
und alles Gute für das neue Jahr!
Ihr Team  
der Physiotherapie 
Antje, Janine und Eike

Wir wünschen unseren Kunden ein 
fröhliches Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr.

Wintergriller aufgepasst:
Grillbutter mit gegrillten Maiskolben

Grillen ist längst nicht mehr nur ein Sommervergnügen. Viele 
Menschen sind ganzjährig im BBQ-Fieber. Damit es auf dem 
Rost nicht langweilig wird, ist Kreativität gefragt. Neben 
Fleisch und Gemüse liegt Käse im Trend – und das nicht nur 
als Grillkäse. Auch harte Sorten wie der Pecorino Romano 
DOP lassen sich abwechslungsreich in viele Rezepte integrie-
ren und verfeinert auch Grillbuttermischungen, wie in die-
sem Rezept von Stevan Paul:

Zutaten für 4–6 Maiskolben: 80 g Pecorino Romano DOP, 100 g 
weiche Butter, 1–2 Msp. Paprikapulver, 1 TL Tomatenmark, 
Chiliflocken nach Geschmack, Salz, 1 Zweig Bohnenkraut, 1 
Knoblauchzehe, 4–6 Maiskolben, einige Halme Schnittlauch

Zubereitung: Für die Grillbutter den Käse fein reiben. 50 g da-
von mit Butter, Paprikapulver, Tomatenmark und Chili in eine 
Schüssel geben und leicht salzen. Bohnenkraut und Knob-
lauch fein hacken, zugeben, alles zusammen glattrühren 
oder rasch verkneten. Am besten über Nacht ziehen lassen.

Maiskolben in kräftig gesalzenem Wasser 8 Minuten kochen. 
Abkühlen lassen, leicht mit Öl abreiben und bei milder Glut 
und unter gelegentlichem Wenden in 4–6 Minuten hellbraun 
grillen. Im Ganzen servieren oder in vier Stücke schneiden. 

Mit Grillbutter nach Geschmack anrichten, mit übrigem Pe-
corino Romano DOP und in Röllchen geschnittenem Schnitt-
lauch bestreuen. spp-o

Foto: andrea thode photography/spp-o

O Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum,o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von Dir mich hoch erfreut!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:

Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Text: E. Anschütz / J.A. Zarnack Weise:  
Westfalen um 1800

FFrohliche Weihnachtenrohliche Weihnachten
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03685–79420

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

...  und suchen 
Verstärkung

Wir suchen ab sofort

   Buchhaltungsmitarbeiter 
(m/w/d) auf Vollzeitbasis

für verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
im Bereich Kreditoren- und Finanzbuchhaltung in einem 
aufgeschlossenen Team mit vollumfänglicher Einarbeitung.

Sie bringen mit:
✔ kaufmännische Ausbildung
✔ Berufserfahrung in diesem Berufsfeld
✔ Freude an neuen Aufgaben
✔ strukturierte und organisierte Arbeitsweise

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen.

LINUS WITTICH Medien KG
z. Hd. Herrn Geist 
Industriestr. 9-11, 36358 Herbstein  
Tel. 06643 9627-48, p.geist@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

... wir vergrößern uns ...

Wirunterstützen Sie bei einem eventuellen Umzug

Gut informiert durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!

Jetzt online buchen 
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

Farbanzeigen fallen auf!


